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-Ausschuss 
A N F R A G E 

  

des Abgeordneten C e r w e n k a 
 

 an Herrn Landesrat Mag. Johann Heuras  

 
betreffend Landesschülervertretung für Niederösterreich 
 
Die Landesschülervertretung (LSV) ist die gesetzlich verankerte Vertretung der 

Schüler/innen der jeweiligen Bundesländer. Sie versucht die Interessen der 

Schüler/innen gegenüber dem Landesschulrat und anderen Institutionen zu vertreten 

und organisiert unter anderem auch Seminare und Veranstaltungen.  

 

Die LSV Niederösterreich besteht aus 24 Mitgliedern, wovon jeweils acht aus dem 

Bereich der allgemeinbildenden höheren Schulen (AHS), der berufsbildenden 

mittleren und höheren Schulen (BMHS) sowie den Berufsschulen (BS) kommen. 

In jedem Bereich ist jener Kandidat, jene Kandidatin mit den meisten Wahlpunkten 

Landesschulsprecher. Die Landesschulsprecher aller Bundesländer bilden die 

Bundesschülervertretung und wählen im September den Bundesschulsprecher. 

 

Die aktuelle Landesschülervertretung des Bundeslandes Niederösterreich setzt sich 

mit ihren 24 Mitgliedern alleine aus Mitgliedern der ÖVP-nahen Schülerunion 

zusammen. 

 

 

  

Der Gefertigte stellt daher an Herrn Landesrat Mag. Johann Heuras  

folgende 

  

 

A n f r a g e : 
  

1. Wie hoch sind die vom Lande Niederösterreich zur Verfügung gestellten 

Finanzmittel für die NÖ LSV pro Schuljahr? 



2. Ist die LSV dem Land NÖ gegenüber verpflichtet, einen Voranschlag bzw. 

einen Rechnungsabschluss bezüglich der zur Verfügung gestellten 

Finanzmittel vorzulegen? 

 

3. Sind diese Finanzmittel des Landes zweckgebunden oder projektorientiert? 

 

4. Wie wird die Verwendung der Finanzmittel, die der LSV vom Land NÖ zur 

Verfügung gestellt werden, kontrolliert? 

 

5. Welche Sanktionsmöglichkeit hat diese Kontrollinstanz? 

 

6. Wofür wurden die vom Land NÖ der LSV zur Verfügung gestellten 

Finanzmittel im Zeitraum der letzten 3 Jahre – abschließend aufgezählt - 

verwendet?  

  

7. Können Zahlungen der LSV aus den Finanzmitteln des Landes NÖ an eine 

Jugendorganisation bzw. an eine oder mehrere Schülerorganisationen 

ausgeschlossen werden? 

 

8. Wenn nein, wie hoch waren die ausbezahlten Beträge aus den Finanzmitteln 

des Landes NÖ, die an die offiziell anerkannten Schülerorganisationen in 

Niederösterreich ausbezahlt wurden? 

 


